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Sinn und Zweck Bundesfachplanung 

 Ziel der Bundesfachplanung im vereinfachten 
Verfahren nach § 11 NABEG ist die Bestimmung 
eines Trassenverlaufs. Dieser bildet die Grundlage 
für das anschließende Planfeststellungsverfahren. 

 Die Bundesnetzagentur prüft, ob der Verwirklichung 
des Vorhabens in der bestehenden Trasse 
überwiegende öffentliche oder private 
Belange entgegenstehen. 
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Inhalte der Bundesfachplanung 

Die Bundesnetzagentur prüft im vereinfachten 
Verfahren für die beantragte Trasse: 

Raumverträglichkeit 

z. B. ob andere wichtige 
vorgesehene Nutzungen 
im Raum wie z. B. 
Rohstoffabbau zu sehr 
eingeschränkt werden 

Sonstige Belange 

z. B. kommunale 
Planungshoheit 

 Im Benehmen mit Landesbehörden 

Umweltverträglichkeit, 

z. B. dass keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder 
nachteilige Auswirkungen auf 
ein Naturschutzgebiet zu 
erwarten sind 
 Nachvollziehbarkeit der SUP-Vorprüfung; 
Beteiligung der Behörden nach § 39 IV UVPG 

Alternativen 

Kein anderer Verlauf besser? 
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Voraussetzungen für vereinfachtes Verfahren 

Voraussetzungen des vereinfachten 
Verfahrens nach § 11 NABEG: 

 Ausbaumaßnahme in der Trasse einer 
bestehenden Hoch- oder Höchstspannungsleitung 

 Ausbau bzw. Ersetzung der Bestandsleitung 

 Keine Erforderlichkeit einer Strategischen 
Umweltprüfung (TOP 4) 
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Verfahrensablauf und Beteiligungsschritte 
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Verfahrensablauf (Vereinfachtes Verfahren) 

Für Vorhaben, die in den Anwendungsbereich des NABEG fallen 
(Zuständigkeit BNetzA), ist ein 2-stufiges Planungs
und Genehmigungsverfahren durchzuführen: 

1. Stufe: Bundesfachplanung (hier: vereinfachtes Verfahren) 

2. Stufe: Planfeststellung 

Bundesfachplanung Planfeststellung 

A A 

B B 

Trassenverlauf Trasse (Baurecht) 

(Bestand) 
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Bundesfachplanung - Verfahrensablauf 

Antrag durch den Vorhabenträger (15. September 2017) 

Öffentliche Antragskonferenz Durchführung im Ermessen der BNetzA 

Inhalt: Gegenstand und Umfang der von der Vorhabenträgerin 

einzureichenden Unterlagen
 

Festlegung des Untersuchungsrahmens durch Bundesnetzagentur 
Bestimmung der noch einzureichenden Unterlagen 

Vorlage der vollständigen Unterlagen durch den Vorhabenträger 

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
 
ggf. Erörterungstermin
 

Durchführung im Ermessen der BNetzA 

= Vorbereitung der Bundesfachplanungsentscheidung 

Entscheidung der BNetzA über die Trasse 
Bundesnetzagentur legt die Trasse verbindlich fest 

Aufnahme der Trasse in den Bundesnetzplan 
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Beteiligungsschritte der Bundesfachplanung 

1.
 
Antragskonferenz = „Stoffsammlung“ 


Inhalt: Gegenstand und Umfang der von der 
Vorhabenträgerin einzureichenden Unterlagen; 

Bundesnetzagentur bestimmt mit dem 
Untersuchungsrahmen die vorzulegenden Unterlagen, 
damit alle wesentlichen Unterlagen für die Entscheidung 
vorgelegt werden 

Durchführung im Ermessen der BNetzA (§ 7 Abs. 7 NABEG)
 

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung ggf. mit 

2. Erörterungstermin zur Bestimmung der Trasse, 

= Vorbereitung der Abwägung sowie der verbindlichen 
Bundesfachplanungsentscheidung durch die 
Bundesnetzagentur 

Durchführung im Ermessen der BNetzA (§ 9 Abs. 7 NABEG)
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Bisheriger Verfahrensablauf 

Vorhaben Nr. 13 BBPlG Pulgar - Vieselbach 

Abschnitt I: Pulgar – Geußnitz 

15.09.2017 Antrag auf Bundesfachplanung 

28.09.2017 Feststellung der Vollständigkeit des Antrags 

05.10.2017 Versendung des Antrags sowie der Ladung zur 
Antragskonferenz an die Träger öffentlicher 
Belange und Umweltvereinigungen sowie 
Veröffentlichung im Internet 

28.10.2017 Bekanntmachung der Antragskonferenz in den 
örtlichen Tageszeitungen 
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